
Per E-Mail: 
CoronaAuskunft@kreis-badkreuznach.de

Welchen Charakter hat die Veranstaltung?

Im Freien In geschlossenen Räumen

Anzahl der Zuschauer/-innen oder Teilnehmer/-innen (Z/T) Anzahl der Zuschauer/-innen oder Teilnehmer/-innen (Z/T)

Privat

die Pflicht zur Kontakterfassung
im Innenbereich die Testpflicht

Es gelten: 

(gilt nicht für Kinder unter 15
Jahren, Geimpfte und Genese)

bis zu 500 bis zu 350

Noch Fragen? - Die Stabsstelle Corona hilft:

Veranstaltungen
bei Inzidenz > 35 

Hotline: 0671 / 20 27 81 78
Montag bis Donnerstag: 9 bis 16 Uhr
Freitag: 9 bis 12 Uhr

?

Kreisverwaltung
Bad Kreuznach
Stabsstelle Corona

Stand: 24.08.2021
Deutsch

AHA-Regeln beachten!

Nicht Privat

bis zu 100 gleichzeitig
anwesende Teilnehmer plus
Geimpfte und Genesene

Geimpfte und Genesene sind bei der
Ermittlung der Personenanzahl zu
berücksichtigen

das Abstandsgebot
kann in Einrichtungen mit fester
Bestuhlung oder festem Sitzplan durch
einen freien Sitzplatz zwischen jedem
belegten Sitzplatz innerhalb einer Reihe
sowie vor und hinter jedem belegten
Sitzplatz gewahrt werden

die Maskenpflicht (OP-Maske, FFP2, KN95/
N95 oder vergleichbarer Standard)

entfällt in Bereichen, in denen es nicht
zu Ansammlungen von Personen kommt
und sicher-gestellt ist, dass das
Abstands-gebot eingehalten werden
kann sowie soweit der Veranstalter die
Testpflicht für alle Z/T vorsieht
 

Es gelten:

Der Veranstalter hat ein Hygienekonzept
vorzuhalten, das die Einhaltung der Vorgaben
gewährleistet.

Geimpfte und Genesene sind bei der
Ermittlung der Personenanzahl zu
berücksichtigen

das Abstandsgebot
kann in Einrichtungen mit fes-ter
Bestuhlung oder festem Sitzplan
durch einen freien Sitzplatz
zwischen jedem belegten Sitzplatz
innerhalb einer Reihe sowie vor und
hin-ter jedem belegten Sitzplatz
gewahrt werden

die Maskenpflicht (OP-Maske, FFP2,
KN95/N95 oder vergleichbarer
Standard)

entfällt, wenn Personen unter
Wahrung des Abstands-gebotes
einen Sitz-/Stehplatz einnehmen
sowie soweit der Veranstalter die
Testpflicht für alle Z/T vorsieht

die Pflicht zur Kontakterfassung
die Testpflicht

Es gelten:

Der Veranstalter hat ein Hygienekon-zept
vorzuhalten, das die Einhaltung der
Vorgaben gewährleitstet.

Den vollständigen Text der 25. CoBeLVO sowie die Konkretisierungen
der Kreisverwaltung Bad Kreuznach finden Sie hier: 
https://www.kreis-badkreuznach.de/

(Auf Grundlage der 25.CoBeLVO)

https://www.kreis-badkreuznach.de/kreisverwaltung/organisation/amt-7-gesundheitsamt/coronavirus/

